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Kombimandat 
Gemeindekasse Gläubiger-Identifikationsnummer: DE79HEI00000094577 
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 
 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir die Gemeinde Heidenrod, Kasse widerruflich, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Heidenrod, Kasse, auf 
mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Wenn 
mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine 
Verpflichtung zur Einlösung; 
hier können Rücklastschriftgebühren entstehen. Die Gemeinde Heidenrod ist berechtigt, diese Gebühren in voller Höhe an den 
Schuldner weiterzugeben. 
 

Mandatsreferenz  
(Einzugsermächtigung gilt für: bitte ankreuzen) 

 Kassenzeichen (bitte unbedingt angeben) 

           __ __ __ __ __ __ __ -__ __ __ __ -__ __ __ 
          

 Grundbesitzabgaben      Kindergartengebühren 

 Gewerbesteuer  Essensentgelt 

 Hundesteuer  Miete/Pacht 

 Spielapparatesteuer  Sozialstation 

  

Anschrift Zahlungspflichtiger  

Vorname   

Name   

Straße/Haus-Nr.   

PLZ/Ort   

IBAN   

BIC   

Zahlungsart   wiederkehrende Lastschrift einmalige Lastschrift 

Datum/Unterschrift 
  

  

Anschrift abweichender Kontoinhaber   

Vorname   

Name   

Straße/Haus-Nr.   

PLZ/Ort   

IBAN   

BIC   

Zahlungsart   wiederkehrende Lastschrift einmalige Lastschrift 

Datum/Unterschrift 
  

 

Wichtig:  
Bitte IBAN und BIC angeben (siehe eigener Kontoauszug)  
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich/uns der Zahlungsempfänger (Kasse) über den Einzug in dieser Verfahrensart 
unterrichten 

 


